
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/1/29 1Ob168/01i,
1Ob173/02a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2002

Norm

ABGB §1311 IIc

GewO §74

GewO §75

GewO §360

GewO §366

Rechtssatz

Der Gewerbeordnung kommt auch in Ansehung des Eigentums und sonstiger dinglicher Rechte von Nachbarn der

Charakter eines Schutzgesetzes im Sinne des § 1311 ABGB zu.

Entscheidungstexte

1 Ob 168/01i

Entscheidungstext OGH 29.01.2002 1 Ob 168/01i

Veröff: SZ 2002/4

1 Ob 173/02a

Entscheidungstext OGH 26.11.2002 1 Ob 173/02a

Beisatz: §74 Abs2 Z1 GewO stellt gewiss ein Schutzgesetz im Sinne des §1311 ABGB dar, sollen doch das Leben

oder die Gesundheit verschiedener in der genannten Gesetzesstelle angeführten Personen und auch das

Eigentum des Nachbarn einer Betriebsanlage vor einer Gefährdung durch den Betrieb einer (gefährlichen)

Betriebsanlage geschützt werden. (T1)
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